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Geestland, dem 11. Januar 2019 

 
 
Anmeldung der Schulanfänger 2020/21 in der Stadt Geestland 
 
In den Grundschulen der Stadt Geestland werden Anmeldungen für die Schulanfänger 2020/21 
entgegengenommen. Außerdem müssen die Schulanfänger für das Schuljahr 2019/20 
angemeldet werden, die bisher noch nicht angemeldet worden sind. 
 
Grundschule am Hinschweg – Tel. 04743 9372500 
Ortschaften Imsum und Langen (zugeordnete Straßen) 
 
Grundschule am Wilden Moor – Tel. 04743 9372507 
Ortschaften Debstedt und Langen (zugeordnete Straßen) 
 
Grundschule Neuenwalde – Tel. 04707 274 
Ortschaften Holßel, Hymendorf, Krempel, Neuenwalde und Sievern 
 
Grundschule Bederkesa – Tel. 04745 7038 
Ortschaften Bad Bederkesa (Ortsteile Ankelohe, Bad Bederkesa und Fickmühlen), Flögeln und 
Lintig (Ortsteile Großenhain, Lintig und Meckelstedt) 
Die Termine für die amtsärztlichen Schuleingangsuntersuchungen der Grundschule Bederkesa 
stehen bereits fest. Sie finden in der Zeit zwischen dem 4. Februar und 12. Februar 2019 in der 
Grundschule Bederkesa (Seminarstraße 9, 27624 Geestland) statt. 
 
Grundschule Drangstedt/Elmlohe – 04704 310 
Ortschaften Drangstedt, Elmlohe (Ortsteile Elmlohe und Marschkamp) Kührstedt (Ortsteile 
Alfstedt und Kührstedt) und Ringstedt (Ortsteile Hainmühlen, Ringstedt und Wüstewohlde) 
 
Für die Schulanfänger aus der Ortschaft Köhlen erfolgt die Anmeldung und Einschulung in der 
Grundschule Geestenseth – Tel. 04749 240 
 
Die Einladungen zur Schuleingangsuntersuchung und zur Schulanmeldung verschicken das 
Gesundheitsamt bzw. die zuständige Grundschule für alle Kinder, die zu diesem Zeitpunkt ihren 
Hauptwohnsitz oder einzigen Wohnsitz in dem jeweiligen Schulbezirk in der Stadt Geestland 
haben. 
Schulpflichtig werden laut § 64 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) mit Beginn 
eines Schuljahres alle Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 
folgenden 30. September vollenden werden. Für das Schuljahr 2019/20 sind das alle Kinder mit 
Geburtsdatum vom 02.10.2012 bis 01.10.2013 und für das Schuljahr 2020/21 alle Kinder mit 
Geburtsdatum vom 02.10.2013 bis 01.10.2014. 



 

 
Stadt Geestland 
Geestland ist eine innovative Stadt im Norden Niedersachsens. Sie besteht aus 16 Ortschaften und ist mit 356 km² die zweitgrößte 
Flächenkommune des Bundeslandes sowie die zehntgrößte Deutschlands. Geestland ist 2015 aus der Fusion der Stadt Langen 
und der Samtgemeinde Bederkesa entstanden. Die Kommune hat knapp 33.000 Einwohner. Die Verwaltung beschäftigt rund 500 
Mitarbeiter. Bürgermeister ist Thorsten Krüger (SPD). 
Nachhaltigkeit ist in Geestland Handlungsmaxime. Die Stadt Geestland beschränkt sich dabei nicht nur auf einzelne Kriterien der 
17 SDGs der UN, sondern sieht die Verantwortlichkeit ihres Handelns ganzheitlich. Seit 2008 ist die Entwicklung der vielen Facetten 
dieses Themengebietes ein kontinuierlicher Prozess, dem sich die Stadt intensiv widmet. Geestland wurde für sein Engagement 
unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 und dem Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN 
ausgezeichnet. 
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Neuregelung seit dem Schuljahr 2018/19: Für Kinder die das sechste Lebensjahr zwischen dem 
1. Juli und dem 30. September eines Jahres vollenden, können die Erziehungsberechtigten den 
Schulbesuch durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schule um ein Jahr hinausschieben. 
Die formlose Erklärung ist vor dem Beginn des betreffenden Schuljahres bis zum 1. Mai 
gegenüber der Schule abzugeben. Sie muss nicht begründet werden. Die Kinder müssen 
allerdings trotzdem in der zuständigen Schule angemeldet werden und an der 
Schuleingangsuntersuchung teilnehmen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch die schulpflichtigen Kinder für ein Jahr vom 
Schulbesuch zurückgestellt werden, die bis zum 30. Juni eines Jahres ihr sechstes Lebensjahr 
vollendet haben. Die entsprechenden Anträge liegen in den Schulen vor und können dort 
gestellt werden. Die Schulen entscheiden dann über diese Anträge. 
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die zu Beginn des Schuljahres noch 
nicht schulpflichtig sind, in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch 
erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit besitzen und in ihrem sozialen Verhalten 
ausreichend entwickelt sind. Die Anträge auf vorzeitige Einschulung liegen ebenfalls in den 
Schulen vor. 
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